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Beratungsfolge Termin Bemerkungen 

Magistrat der Stadt Lampertheim 25.01.2021  

Sozialausschuss 04.02.2021  

 

Erweiterung und Modifizierung der Leistungen des Sozialpasses 
 

Sachdarstellung: 
Bezugnehmend auf die bereits erfolgte Information im Magistrat vom 02.11.2020 wird das 
bisherige Angebot des Sozialpasses erweitert und modifiziert. 
 
Die Verwaltung hatte sich bereits im Sommer über eine Weiterentwicklung des Sozialpasses 
Gedanken gemacht, um die Attraktivität für die potentiellen Nutzer zu steigern. So wurde unter 
anderem ein Presseartikel verfasst und sehr viele Vereine wurden angeschrieben, mit der Bitte 
einer Rückmeldung, ob Vergünstigungen bei Vorlage des Sozialpasses möglich sind. 
Es wurde festgehalten, dass hausintern zusätzlich zu den bereits ausgeschriebenen 
Vergünstigungen, ebenfalls auf die Jahresgebühr der Büchereinutzung als auch auf 
Eintrittskarten für städtische Kulturveranstaltungen ein Rabatt von 50% bei Vorlage des 
Sozialpasses gewährt wird. 
 
Im Rahmen der Umsetzung des Sozialpasses und diesbezügliche Abfrage über die Anzahl der 
derzeitigen Nutzer des Sozialpasses kam dieses Thema in den politischen Diskurs im Rahmen 
der Sozialausschusssitzung am 23.09.2020. Dort ging es um die Einführung einer Kulturtafel. Es 
wurde deutlich, dass aktuell nur wenige Bürger den Sozialpass besitzen, was mitunter auch der 
derzeitigen Pandemiesituation geschuldet ist.  
 
Die Verwaltung möchte nun diese Entwicklung als Anlass nehmen, die festgehaltenen Angebote 
auch auf dem Sozialpass zu ergänzen und diesen sodann neu aufzulegen. 
 
Angebote des Sozialpasses sind sodann (rot markierte Angebote sind neu) 
 

1. Gebührenermäßigung der Benutzungsgebühren für die Biedensand Bäder 
 

2. 50 % Gebührenermäßigung für Kursgebühren der Volkshochschule Lampertheim 
sowie auf Eintrittspreise aller Kulturveranstaltungen 

 
3. Berechtigung zur Teilnahme an der „Kulturtafel“ 

 
4. 50 % Ermäßigung auf Eintrittspreise bei Veranstaltungen des Hauses der Jugend 

 
5. 50 % Ermäßigung auf die Jahresausleihgebühr der Stadtbücherei 

 
6. 50 % Ermäßigung der Hundesteuer (Ersthund) 
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Des Weiteren soll sich die Bezugsdauer des Sozialpasses verlängern. Bisher war der 
Sozialpass nur höchstens 6 Monate gültig. Nun soll die Bezugsdauer 1 Jahr betragen. Gerade in 
der derzeitigen Situation ist es den Sozialpassinhaber nicht zuzumuten, öfter als nötig das 
Verwaltungsgebäude zu betreten. Die Gefahr der missbräuchlichen Nutzung ist aus Sicht der 
Verwaltung nicht gegeben.  
 
 
(Dexler)                                                                                                            
 




